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Sehr geehrter Herr Landrat, 

vielen Dank :fi1r die Zusendung der Presseinformation Nr. 1 08;2011 des 

Landkreises Wolfenbüttel vom.12. Juli 2011 durch E-Mail von

vom, 15. Juli 201 L Thre Pressemitteilung zeigt, dass noch weiterer · 

Erläuterungsbedarf zur Notwendigkeit eines zusätzlichen Schachtes fiir die 

Rückholung der radioaktiven Aofiil1e besteht. 

Dei Betrieb der Schachtanlage Asse li erfolgt nach Vorschriften des Bun

desberggese~. Danach müssen für die Belegschaft unter Tage stets zwei 

voneinander tmabhängige Fluchtwege gegeben sein. Dementsprechend dient 

neben dem Schacht 2 der kleinere .Schacht 4 fiir den Notfall als zweiter 
. . 

Fluchtweg: Falls für die Rückholung kein neuer Schacht 5 abgeteuft würde, 

müsste der bestehende Schacht 2 umgertlstet und erweitert werden. In der 

Phase der Um.tüstung stünde somit kein zweiter vollwertiger Schacht zur 

VerfUgung. Der Betrieb, einschließlich der laufenden Stabilisierungs- und 

Offenbaltungsarbejten, müsste somit stark eingeschränkt werden. Dies wie-
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· derum steht der Notwendigkeit entgegen, mit höchster Priorität di~ Notfall

und Vorsorgernaßnahme.p filr den Fall ein~s erhohten Zuflusses von Lösun

gen herzustellen und einsa~bereit zu halten. 

Das Atomrecht und der Strahlenschutz stellen hohe Anforderub.gen an die 

Beherr.schbarkeit v.on Betriebsstörungen und Störfällen. Die Redundanz von 

sicherheitstechnis~h zentralen Systemen- 2?1 denen im Fall der Rückholung . 
· auch die Schächte gehören - ist eine wesentliche kerntechnische Anforde-

rung. Somit m'Ussen filr die Rückholung zwei voll funktionstüchtige Schäch

te vorhanden sein. Diese atomrechtlich wesentliche Anforderung erfiUlt 

Schacht 4 im jetzigen Zustand nicht. Die Rüclcholung ohne einen zusätzli

chen vollw~rtigen Schacht wäre somit aus gegenwärtiger Sicht nicht ge

nebmigungstahig. Diese Einsc~ng wird vom Niede~hsisch~n Minis

terium .!Ur Umwelt und Klimaschutz (NMU) als der :fiir die Schachtanlage 

· Asse .n zuständigen atomrechtlichen Geneh?rigungsl:iehörde geteil~ 

Abgesehen von diesen rechtlichen Vorgaben würde eine .Rüc.kholtm.g der 

radioaktiven Abflilfe mit nur einem Schacht den Rückholüngsprozess um 

viele Jahre verzögern und damit zus~~che Siche;rhejtsrisiken verursacnen. 

Ich hoffe. dass diese Hinweise dazu beitragen,, dass Sie die Notwendigkeit 

eines zusätzlichen Schachtes fiir eme Rückholung der radioaktiven Abfalle 

nachvollziehen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

GeorgArens 
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